
Turngesellschaft Trier 1880 e.V. 
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Aufnahmeantrag 

Hiermit beantrage ich unter Anerkennung der Satzung die Aufnahme in die                              
Turngesellschaft Trier 1880 e.V. für: 

Name:    Vorname:    

   weiblich 

   männlich 

Geburtsdatum:    Geburtsort:    

Straße:    Hausnr.:   PLZ:   Wohnort:   

Telefon:    E-Mail:    
 

Sportart/Abteilung:       Turnen        Gymnastik       Leichtathletik           Volleyball (bitte unbedingt angeben) 

Übungsleiter/in:    (bitte unbedingt angeben) 

Beitrag pro Monat (ab Juli 2006): 

     Kinder/Schüler     4 €                      Azubis/Studenten bis 25 Jahre      6 € 

     Erwachsene         8 €                      Familien   16 €           Inaktive        3 € 

_______________________________________ 

Ort    Datum  

______________________________________________ 

Unterschrift (Mitglied) 

 

Bei Minderjährigen ist nachfolgende Erklärung von einer/einem Erziehungsberechtigten auszufüllen und 
zu unterzeichnen: Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn der Turngesellschaft Trier 

beitritt. Der Beitrag wird von mir entrichtet: 

Name:   Vorname:   

Anschrift (falls abweichend):   

Telefon:    E-Mail:    

_______________________________________ 

Ort    Datum  

______________________________________________ 

Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r) 

 

SEPA-Lastschrift-Mandat 
 

Ich ermächtige die Turngesellschaft Trier 1880 e.V. – Hommerstraße 13 – 54290 Trier,  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE75ZZZ00000698474, Beitragszahlungen von meinem Konto einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Turngesellschaft Trier auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Kontoinhaber 

Name:    

 

Vorname:    

Straße:    Hausnr.:   PLZ:   Wohnort:   

Kreditinstitut: Mandatsreferenz : 
(wird vom Verein eingetragen) 

 

IBAN: D E                                         

 

BIC:                       

 
 

Datum und Ort       Unterschrift 
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Auszug aus der Satzung 
 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 14. Lebensjahr 

vollendet hat und unbescholten ist. 

2. Als Turnschüler und Turnschülerinnen können Kinder unter 14 Jahren  aufgenommen 

werden. 

3. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der 

an den Vorstand zu richten ist. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, besonders bei 

Minderjährigen, ist der Antrag von dem gesetzlichen Vertreter zu unterzeichnen. Dieser 

verpflichtet sich damit gleichzeitig gesamtschuldnerisch zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge 

und sonstiger Geldforderung des Vereins. 

4. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Er teilt dem 

Antragsteller die Aufnahme oder Ablehnung seines Antrages, ohne Angabe eines Grundes, 

schriftlich mit. 

5. Der Verein hat aktive, inaktive sowie Ehrenmitglieder. 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste oder 

durch freiwilligen Austritt aus dem Verein. 

2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Bei beschränkt 

Geschäftsfähigen ist die Austrittserklärung von dem gesetzlichen Vertreter zu unterzeichnen. 

Der Austritt kann nur zum Ende eines Quartals unter Einhaltung einer Kündigungszeit von 

vier Wochen erklärt werden. 

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen 

werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung des 

Mitgliedsbeitrages im Rückstand ist. Der Beschluss des Vorstandes muss dem Mitglied 

mitgeteilt werden. Gegen den Beschluss ist kein Rechtsmittel gegeben. 

§ 5 Mitgliedsbeitrag 

1. Zur Deckung seiner Kosten erhebt der Verein Mitgliedsbeiträge. 

2. Höhe und Fälligkeit von Mitgliedsbeiträgen werden von der Mitgliederversammlung 

festgesetzt. 

3. Ehrenmitglieder haben alle Mitgliedschaftsrechte; sie sind von der Pflicht zur Zahlung von 

Beiträgen befreit. 

4. Der Vorstand kann in Einzelfällen Gebühren und Beiträge ganz oder teilweise erlassen 

oder stunden. 

 

 

Eine vollständige Satzung senden wir Ihnen gerne auf Aufforderung zu. 

 


